
Beschlussvorlage 
 
Stadt Querfurt   RA/03/2023 
 

Einreicher: EB Abwasser Datum: 06.03.2023 
 
 

Beratungsfolge Termin Öffentl.  nicht 
öffentl. 

Ges-zahl 
Mitgl. 

Davon 
anwesend 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enth. 

Betriebsausschuss 
Stadt Querfurt - 
Abwasserbetrieb 

 
02.03.2023 

 
X 

 
 

 
9 

 
9 

 
8 

 
1 

 
- 

 
Stadtrat 
 

 
16.03.2022 

 
X 

      

 
Gegenstand der Vorlage 
 
Beschluss über die Kalkulation der Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 
2023 - 2025 
 

Begründung: 
 
Auf Grund der §§ 8, 11, 45 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung mit §§ 2 
und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) vom 11.06.1991 (GVBl. LSA S. 105) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 406), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. LSA S. 202) sind die Kosten von öffentlichen 
Einrichtungen, wie die der Abwasserbeseitigung, die über Benutzungsgebühren refinanziert 
werden, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. 
 
Der derzeitige Kalkulationszeitraum (2021 – 2023) endet regulär am 31.12.2023. Durch die 
aktuellen Kostenerhöhungen, im speziellen der Energiekostenanstieg und die Erhöhung des 
Einleitpreises des Wasser- und Abwasserverbandes Saale-Unstrut-Finne ist der Abbruch 
des aktuellen Kalkulationszeitraumes notwendig und eine Neukalkulation für den Zeitraum 
2023 – 2025 erforderlich. 
 
Entsprechend der Kalkulation wird die neue Gebühr wie folgt festgesetzt: 
 

 
 
 

 
Kalkulationszeitraum 2021 - 2023 

 
Kalkulationszeitraum 2023 - 2025 

 
Entsorgungsart 
 

 
Mengengebühr 

 
monatliche 

Grundgebühr 

 
Mengengebühr 

 
monatliche 

Grundgebühr 
 

 
Vollanschluss 
 

 
3,75 €/m³ 

 
11,00 €/WE 

 
3,75 €/m³ 

 
16,00 €/WE 

 
Teilanschluss 
 

 
1,53 €/m³ 

 
11,00 €/WE 

 
1,49 €/m³ 

 
16,00 €/WE 

 



Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat der Stadt Querfurt beschließt die Neufestsetzung der Abwassergebühren laut 
Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2023 – 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nette 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagen: Gebührenkalkulation Institut für Wasserwirtschaft Halbach 
 
 


